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Textgegenüberstellung

Geltende Fassung Begutachtungsentwurf

Landesgesetz vom 24. Mai 1991 über die
öffentlichen Straßen mit Ausnahme der
Bundesstraßen
(Oö. Straßengesetz 1991)

StF: LGBl.Nr. 84/1991 (GP XXIII RV 248
AB 453)

idF: LGBl.Nr. 62/1992 (GP XXIV IA 110 AB
120)
LGBl.Nr. 111/1993 (GP XXIV RV 271/1993
AB 331/1993 LT 19)
LGBl.Nr. 82/1997 (GP XXIV RV 695/1995
AB 1020/1997 LT 54,
RL 89/106/EWG vom 21. Dezember 1988,
ABl.Nr. L 40 vom 11.2.1989, S. 12, RL
93/68/EWG vom 22. Juli 1993, ABl.Nr. L
220 vom 30.8.1993, S. 1)
LGBl.Nr. 131/1997 (DFB)
LGBl.Nr.  71/1998 (GP XXV RV 9/1997 AB
209/1998 LT 8)
LGBl.Nr. 102/1999 (DFB)
LGBl.Nr. 90/2001 (GP XXV RV 1111/2001
AB 1136/2001 LT 38)
LGBl.Nr. 44/2002 (GP XXV IA 1365 LT 44)
LGBl.Nr. 61/2005 (GP XXVI RV 493/2005
LT 16)

1. HAUPTSTÜCK
Allgemeines

§ 2
Begriffsbestimmungen

  Im Sinn dieses Landesgesetzes bedeutet:
  1. Straße: eine Grundfläche, die ohne
Rücksicht auf ihre Bezeichnung (Straße, Weg,
Platz und dgl.) dem bestimmungsgemäßen
Verkehr von Menschen, Fahrzeugen und
Tieren dient oder dienen soll;

Landesgesetz,
mit dem das Oö. Straßengesetz 1991 geändert

wird
(Oö. Straßengesetz-Novelle 2006)

Der Oö. Landtag hat beschlossen

Artikel I

Das Oö. Straßengesetz 1991, LGBl. Nr.
84, zuletzt geändert durch das Landesgesetz
LGBl. Nr. 61/2005, wird wie folgt geändert:
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  2. Bestandteil einer Straße:
  a) die unmittelbar dem Verkehr dienenden
Anlagen, wie Fahrbahnen, Gehsteige,
Gehwege, Radwege, Radfahrstreifen, Geh-
und Radwege, Parkplätze, Abstellflächen,
Haltestellenbuchten, Bankette und der
Grenzabfertigung dienende Flächen,
  b) bauliche Anlagen im Zuge einer Straße,
wie Tunnels, Brücken, Straßengräben,
Böschungen und Anlagen zur Ableitung
anfallender Wässer,
  c) von der Straßenverwaltung errichtete
Anlagen zum Schutz der Nachbarn vor
Beeinträchtigungen durch den Verkehr auf
der Straße sowie
  d) im Zuge einer Straße gelegene, der
Erhaltung und der Beobachtung des baulichen
Zustandes von Straßen dienende bebaute oder
unbebaute Grundstücke;
  3. Öffentliche Straße: eine Straße, die durch
Verordnung gemäß § 11 Abs. 1 ausdrücklich
dem Gemeingebrauch (§ 6 Abs. 1) gewidmet
ist oder ein Grundstück, das als öffentliches
Gut (zB. Straßen, Wege) eingetragen ist und
allgemein für Verkehrszwecke benützt wird
(§ 5 Abs. 2);
  4. Auflassung einer öffentlichen Straße: die
Entziehung des Gemeingebrauches durch
Verordnung gemäß § 11 Abs. 3;
  5. Herstellung einer öffentlichen Straße: die
Planung und Errichtung;
  6. Erhaltung einer öffentlichen Straße: die
Gesamtheit der auf die Gewährleistung des
Gemeingebrauchs ausgerichteten Tätigkeiten;
  7. Bau einer öffentlichen Straße: der
Neubau, die Umlegung oder der Umbau;
  8. Neubau einer öffentlichen Straße: die
Herstellung einer bisher noch nicht
bestehenden Straße einer bestimmten
Straßengattung;
  9. Umlegung einer öffentlichen Straße: die
Änderung der Linienführung (§ 11 Abs. 1);
  10. Umbau einer öffentlichen Straße: die
Änderung der Anlageverhältnisse; dazu
gehören insbesondere Verbreiterungen,
Verschmälerungen und Änderungen der
Höhenlage, nicht jedoch reine
Erhaltungsmaßnahmen und Maßnahmen zur
Verkehrsberuhigung, durch die die Höhenlage
und Breite der Straße geringfügig verändert
werden;

1. Im § 2 Z. 2 lit. a wird nach dem Passus
"Geh- und Radwege," der Passus
"Fahrbahnteiler, Querungshilfen,"
eingefügt.
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  11. Straßenrand: der äußere Rand des
Straßengrabens, bei aufgedämmten Straßen
der Böschungsfuß, bei im Gelände
eingeschnittenen Straßen die obere
Einschnittskante, in Ermangelung von Gräben
und Böschungen der äußere Rand des
Straßenbankettes; ist auch dieser nicht
feststellbar, der äußere Rand der tatsächlich
für den Verkehr benützten Fläche;
  12. Anrainer: die Eigentümer jener
Grundstücke, die innerhalb eines Bereichs
von 25 m neben der öffentlichen Straße
liegen; bei Verkehrsflächen des Landes
außerhalb des Ortsgebiets darüber hinaus die
Eigentümer jener Grundstücke, die innerhalb
eines Bereichs von 50 m neben der
öffentlichen Straße liegen.

(Anm: LGBl.Nr. 82/1997)

2. Im § 2 Z. 12 wird der Punkt durch einen
Strichpunkt ersetzt und folgende Z. 13 bis
20 angefügt:

"13. 'Umgebungslärm' bezeichnet jene zu
Belastungen beitragenden
Geräusche im Freien, die von
menschlichen Aktivitäten verursacht
werden und von Landes- und
Gemeindestraßen ausgehen. Lärm,
der von betroffenen Personen selbst
verursacht wird, sowie Lärm
innerhalb von Wohnungen,
Nachbarschaftslärm, Lärm am
Arbeitsplatz, in Verkehrsmitteln
oder Lärm, der auf militärische
Tätigkeiten in militärischen Gebie-
ten zurückzuführen ist, ist kein
Umgebungslärm;

14. Die Lärmindizes
- 'Lden' (Tag-Abend-Nacht-

Lärmindex) für die allgemeine
Belastung,

- 'Lday' (Taglärmindex) für die
Belastung während des Tages,

- 'Levening' (Abendlärmindex) für die
Belastung während des
Abends und

- 'Lnight' (Nachtlärmindex) für die
Belastung in der Nacht

bezeichnen die gemittelte
Lärmbelastung für die genannten
Tageszeitabschnitte in Dezibel (dB)
unter Bezugnahme auf einschlägige
Normen oder Bewertungsmethoden;
diese Bewertungsmethoden werden
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durch Verordnung gemäß § 32f
festgelegt;

15. 'Dosis-Wirkung-Relation': der
Zusammenhang zwischen dem Wert
eines Lärmindexes und
gesundheitsschädlichen oder
belästigenden Auswirkungen;

16. 'Ballungsraum Linz': die
Gemeindegebiete von Linz und
Traun;

17. 'Hauptverkehrsstraße' bezeichnet
eine Verkehrsfläche des Landes
oder einer Gemeinde mit einem
Verkehrsaufkommen von über drei
Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr;

18. 'Strategische Teil-
Umgebungslärmkarte' bezeichnet
eine Karte zur Gesamtbewertung der
auf Lärmquellen einer Landes- oder
Gemeindestraße zurückzuführenden
Lärmbelastung in einem bestimmten
Gebiet oder für die
Gesamtprognosen für ein solches
Gebiet; unter Ausarbeitung ist die
Darstellung von Informationen über
die aktuelle oder voraussichtliche
Umgebungslärmsituation anhand
eines Lärmindexes mit der
Beschreibung der Überschreitung
der einschlägigen Schwellenwerte,
der Anzahl der betroffenen Personen
in einem bestimmten Gebiet und der
Anzahl der Wohnungen, die in
einem bestimmten Gebiet
bestimmten Werten eines
Lärmindexes ausgesetzt sind, zu
verstehen;

19. 'Schwellenwerte für die
Aktionsplanung' bezeichnet jene
Werte, getrennt nach Schallquelle
und Lärmindex, bei deren
Überschreitung Lärmschutz-
maßnahmen in den Teil-
Aktionsplänen, insbesondere nach
Maßgabe dieses Landesgesetzes, in
Erwägung zu ziehen oder



5

3. HAUPTSTÜCK
Herstellung und Erhaltung von Straßen

§ 11
Widmung, Einreihung und Auflassung von
öffentlichen Straßen

  (1) Die Widmung einer Straße für den
Gemeingebrauch und ihre Einreihung in eine
bestimmte Straßengattung hat unter
Berücksichtigung der Grundsätze des § 13
Abs. 1 und 2 sowie des Umweltberichtes
gemäß § 13 Abs. 4 bei Verkehrsflächen des
Landes durch Verordnung der
Landesregierung, bei Verkehrsflächen der
Gemeinde durch Verordnung des
Gemeinderates zu erfolgen. In einer solchen
Verordnung ist der Verlauf der Straße in
seinen Grundzügen (Linienführung) zu
beschreiben. Dient die Straße vorwiegend der
Aufschließung der an dieser Verkehrsfläche
liegenden Grundstücke, ist dies in der
Verordnung ausdrücklich festzustellen. (Anm:
LGBl.Nr. 71/1998)

(2) Eine Verordnung für die Widmung einer
Verkehrsfläche der Gemeinde, die über eine
bestehende Privatstraße führt, wird erst
wirksam, wenn dafür die allenfalls

einzuführen sind; diese Werte
werden durch Verordnung gemäß §
32f festgelegt;

20. 'Teil-Aktionsplan' bezeichnet einen
Plan zur Regelung von
Lärmproblemen und von
Lärmauswirkungen,
erforderlichenfalls einschließlich der
Lärmminderung."

3. Im § 11 wird nach Abs. 1 folgender Abs.
1a eingefügt:

"(1a) In einer Verordnung nach Abs. 1
können im unbedingt notwendigen
Ausmaß auch Grundflächen ausgewiesen
werden, die erforderlich sind, durch das
Straßenbauvorhaben verursachte
Schädigungen, Beeinträchtigungen bzw.
Störungen der im § 14 Abs. 1 Z. 1 Oö.
Natur- und Landschaftsschutzgesetz 2001
erwähnten Art auszuschließen oder auf ein
möglichst geringes Ausmaß zu
beschränken (Ausgleichsflächen)."
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erforderliche straßenrechtliche Bewilligung (§
32) rechtskräftig erteilt wurde und die
Gemeinde Eigentümer des Straßengrundes
geworden ist.

  (3) Die Auflassung einer öffentlichen Straße
hat bei Verkehrsflächen des Landes durch
Verordnung der Landesregierung, bei
Verkehrsflächen der Gemeinde durch
Verordnung des Gemeinderates dann zu
erfolgen, wenn die öffentliche Straße wegen
mangelnder Verkehrsbedeutung für den
Gemeingebrauch entbehrlich geworden ist.

  (4) Die Erlassung einer Verordnung gemäß
Abs. 1 und 3 ist nicht erforderlich, wenn nur
eine bestehende Straße umgelegt wird und
dabei die Straßenachse von ihrem früheren
Verlauf um nicht mehr als 20 m abweicht.

  (5) Die Einreihung einer öffentlichen Straße
in eine andere Straßengattung (Umreihung)
darf nur erfolgen, wenn gleichzeitig ihre
bisherige Einreihung aufgehoben wird.

  (6) Vor Erlassung einer Verordnung nach
den Abs. 1 und 3 sind Planunterlagen, in der
Regel im Maßstab 1 : 1000, durch vier
Wochen bei der Gemeinde, in deren Gebiet
die Straße liegt, zur öffentlichen Einsicht
aufzulegen (Planauflage); handelt es sich um
eine Verordnung nach Abs. 1, sind den
Planunterlagen der Umweltbericht gemäß §
13 Abs. 4 und die dazu abgegebene
Stellungnahme der Oö. Umweltanwaltschaft
anzuschließen. Rechtzeitig vor Beginn dieser
Frist ist auf die Planauflage jedenfalls durch
Anschlag an der Amtstafel jeder berührten
Gemeinde und, wenn die Gemeinde
regelmäßig ein amtliches Mitteilungsblatt
herausgibt, auch in diesem, hinzuweisen; bei
Verkehrsflächen des Landes hat dieser
Hinweis überdies durch eine einmalige
Veröffentlichung in der Amtlichen Linzer
Zeitung zu erfolgen. Überdies sind von der
beabsichtigten Planauflage die vom
Straßenbau unmittelbar betroffenen
Grundeigentümer nachweislich von der
Gemeinde zu verständigen.

4. Im § 11 Abs. 6 letzter Satz wird nach dem
Wort "Grundeigentümer" die Wortfolge
"sowie die Grundeigentümer von
Ausgleichsflächen gemäß Abs. 1a"
eingefügt.
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  (7) Während der Planauflage kann
jedermann, der berechtigte Interessen
glaubhaft macht, schriftliche Einwendungen
und Anregungen beim Gemeindeamt
einbringen. Bei Verkehrsflächen des Landes
sind der Landesregierung die eingebrachten
Einwendungen und Anregungen nach Ablauf
der Planauflage mit einer Stellungnahme des
Gemeinderates zum Vorhaben, bei
Verkehrsflächen der Gemeinde dem
Gemeinderat vorzulegen.

  (8) Die Planauflage gemäß Abs. 6 kann
entfallen, wenn eine bestehende Straße
lediglich in eine andere Straßengattung
umgereiht wird.

(Anm: LGBl.Nr. 111/1993, 82/1997) 5. Nach § 11 wird folgender § 11a
eingefügt:

"§ 11a
Umweltprüfung für Landesstraßen

(1) Planungen für Landesstraßen gemäß
§ 11 Abs. 1 sind einer Umweltprüfung zu
unterziehen, wenn sie geeignet sind,
1. Grundlage für ein Straßenprojekt zu

sein, das gemäß Anhang 1 Z. 9 des
Umweltver-
träglichkeitsprüfungsgesetzes 2000
(UVP-G 2000), BGBl. Nr. 697/1993
in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 14/2005, einer
Umweltverträglichkeitsprüfung
unterliegt, oder

2. Europaschutzgebiete (§ 24 des Oö.
Natur- und
Landschaftsschutzgesetzes 2001) er-
heblich zu beeinträchtigen.

Eine Umweltprüfung ist jedoch dann nicht
erforderlich, wenn es sich um
geringfügige Änderungen von
Landesstraßen oder um die Nutzung
kleiner Gebiete handelt. Die Landesre-
gierung hat dazu durch Verordnung
nähere Bestimmungen einschließlich der
erforderlichen Schwellen- und Grenzwerte
zu erlassen, wobei insbesondere die im
Abs. 2 genannten Kriterien zu
berücksichtigen sind.
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(2) Planungen für Landesstraßen gemäß
§ 11 Abs. 1, für die nicht bereits eine
Pflicht zur Umweltprüfung nach Abs. 1
besteht, sind nur dann einer
Umweltprüfung zu unterziehen, wenn sie
voraussichtlich erhebliche
Umweltauswirkungen haben. Zum Zweck
dieser Beurteilung hat eine
Umwelterheblichkeitsprüfung auf der
Grundlage von einheitlichen Prüfkriterien
zu erfolgen. Dabei sind insbesondere zu
berücksichtigen:
1. das Ausmaß, in dem die Planung in

Bezug auf ihren Standort, ihre Art
und ihre Größe oder durch
Inanspruchnahme von Ressourcen
einen Rahmen setzt;

2. die Bedeutung der Planung für die
Einbeziehung der
Umwelterwägungen, insbesondere
im Hinblick auf die Förderung der
nachhaltigen Entwicklung sowie für
die Planung relevanten
Umweltprobleme;

3. die Wahrscheinlichkeit, Dauer,
Häufigkeit und Umkehrbarkeit der
Auswirkungen;

4. der kumulative und
grenzüberschreitende Charakter, der
Umfang und die räumliche
Ausdehnung der Auswirkungen,
sowie die Auswirkungen auf die
unter dem Gesichtspunkt des
Naturschutzes besonders
geschützten Gebiete;

5. die Risken für die menschliche
Gesundheit oder die Umwelt;

6. die Bedeutung und die Sensibilität
des voraussichtlich betroffenen
Gebiets.

Die Landesregierung hat einheitliche
Prüfkriterien einschließlich der dazu
erforderlichen Schwellen- und Grenzwerte
durch Verordnung festzulegen.

(3) Das Ergebnis der
Umwelterheblichkeitsprüfung ist in den
jeweiligen Planungsberichten zu
dokumentieren.

(4) Für die Umweltprüfung gelten
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zusätzlich zu den sonstigen
Verfahrensschritten folgende
verfahrensrechtliche Besonderheiten:
1. Zur Frage der Umwelterheblichkeit

gemäß den Abs. 1 und 2 und zur
Frage des erforderlichen
Prüfungsumfangs des
Umweltberichts gemäß Z. 2 ist eine
Stellungnahme der
Oö. Umweltanwaltschaft
einzuholen, wobei die
Stellungnahmefrist acht Wochen
berägt.

2. Auf Grund des festgestellten
erforderlichen Prüfungsumfangs ist
ein Umweltbericht zu erstellen.
Darin sind die voraussichtlichen
erheblichen Umweltauswirkungen,
die die Verwirklichung der Planung
auf die Umgebung hat,
einschließlich der Ergebnisse der
Prüfung von möglichen,
vernünftigen Alternativen
darzustellen und zu bewerten, wobei
neben der Darlegung der
voraussichtlichen Auswirkungen der
Planung auf die Schutzgüter des §
13 Abs. 1 insbesondere folgende
Kriterien zu berücksichtigen sind:
a) Kurzdarstellung des Inhalts

und der wichtigsten Ziele der
vorgesehenen Planung sowie
der Beziehung zu anderen
relevanten Straßenplanungen
sowie sonstigen Plänen und
Programmen;

b) Darstellung der relevanten
Aspekte des derzeitigen
Umweltzustands und dessen
voraussichtliche Entwicklung
bei Nichtdurchführung der
Landesstraßenplanung;

c) Beschreibung der
Umweltmerkmale der Gebiete,
die von der vorgesehenen
Planung voraussichtlich
erheblich beeinflusst werden;

d) Darstellung der derzeitigen für
die Planung bestehenden
relevanten Umweltprobleme;

e) Beschreibung der
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voraussichtlich erheblichen
Umweltauswirkungen, ein-
schließlich der Auswirkungen
auf Aspekte wie die
biologische Vielfalt, die Be-
völkerung, die Gesundheit des
Menschen, Fauna, Flora,
Boden, Wasser, Luft sowie
besondere Sachwerte;

f) Darstellung der geplanten
Maßnahmen, mit denen
erhebliche negative, mit der
Durchführung der
vorgesehenen Planung
verbundene
Umweltauswirkungen
verhindert, verringert oder, so
weit wie möglich,
ausgeglichen werden sollen,
sowie eine Beschreibung der
entsprechenden geplanten
Überwachungsmaßnahmen;

g) Kurzdarstellung der Gründe für
die Wahl der geprüften
Alternativen und eine
Beschreibung, wie die
Bewertung der Auswirkungen
auf die Umwelt vorgenommen
wurde.

§ 13 Abs. 4 zweiter und dritter Satz
kommen nicht zur Anwendung.

3. Der Umweltbericht oder die
Feststellung einschließlich der dafür
maßgeblichen Gründe, dass die
Planung keiner Umweltprüfung zu
unterziehen ist, ist als Bestandteil
des jeweiligen Planungsberichts
gemeinsam mit der Planung zur
öffentlichen Einsicht aufzulegen.

4. Bei zu erwartenden erheblichen
Umweltauswirkungen auch
außerhalb des Landesgebiets sind
die davon betroffenen
Nachbarstaaten vor Auflage der
Planung und vor Beschlussfassung
gesondert zur Abgabe einer
Stellungnahme unter Gewährung
einer angemessenen Frist
einzuladen.

5. Bei der Beschlussfassung der
Planung ist auf die Stellungnahmen
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§ 13
Grundsätze für die Herstellung und die
Erhaltung, Umweltbericht

  (1) Bei der Herstellung und der Erhaltung
von öffentlichen Straßen ist - im Sinn des Art.
9 L-VG 1991 - insbesondere Bedacht zu
nehmen auf
  1. das Verkehrsbedürfnis,
  2. die Wirtschaftlichkeit der Bauausführung,
  3. die Sicherheit der öffentlichen Straßen

zu den Umweltauswirkung sowie
auf die Ergebnisse des
Umweltberichts Rücksicht zu
nehmen.

6. Der Planungsbericht hat eine
zusammenfassende Erklärung zu
enthalten, wie Umwelterwägungen
in die Planung einbezogen und wie
der Umweltbericht und die Stel-
lungnahmen zu
Umweltauswirkungen bei der
Entscheidungsfindung
berücksichtigt worden sind, sowie
welche allfälligen Maßnahmen zur
Überwachung gemäß Abs. 5 zu
ergreifen sind; der Planungsbericht
und die zusammenfassende
Erklärung sind nach
Beschlussfassung des Plans durch
vier Wochen bei der Gemeinde, in
deren Gebiet die Straße liegt, zur
öffentlichen Einsicht aufzulegen.

7. Den von erheblichen
Umweltauswirkungen betroffenen
Nachbarstaaten ist eine Aus-
fertigung des Planungsberichts und
der erforderlichen Planunterlagen zu
übermitteln.

(5) Die Landesregierung hat die
Ausführungen von Planungen, für die eine
Umweltprüfung durchgeführt wurde, zu
überwachen und im Rahmen der
gesetzlichen Möglichkeiten Maßnahmen
zu ergreifen, wenn auf Grund der
Verwirklichung der Planungen unvor-
hergesehene nachteilige Auswirkungen
auf die Umwelt drohen oder bereits
eingetreten sind."
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und den Schutz langfristiger
Lebensgrundlagen,
  4. die möglichste Schonung der Natur, des
Landschaftsbildes sowie der Luft, des Bodens
und des Wassers,
  5. Art und Intensität möglicher
Beeinträchtigungen der Nachbarn durch den
zu erwartenden Verkehr auf der Straße,
  6. bestehende und geplante Anlagen des
öffentlichen Verkehrs,
  7. die Erhaltung von Kunst und
Naturdenkmälern,
  8. die Erhaltung von wertvollen Stadt- und
Ortsbildern und
  9. die barrierefreie Gestaltung.

  (2) Im Hinblick auf die Sicherheit der
öffentlichen Straßen ist vorzusorgen, daß
öffentliche Straßen nach Maßgabe und bei
Beachtung der straßenpolizeilichen und
kraftfahrrechtlichen Vorschriften von den
Straßenbenützern unter Berücksichtigung der
durch Witterungsverhältnisse oder
Elementarereignisse bestimmten Umstände
ohne Gefahr benützbar sind.

  (3) Die Straßenverwaltung hat bei der
Herstellung und bei der Erhaltung öffentlicher
Straßen - soweit erforderlich - die Schutzgüter
des Abs. 1 gegeneinander abzuwägen und
dabei eine Lösung anzustreben, die
weitestgehend im Interesse aller dieser
Schutzgüter gelegen ist.

  (4) Die voraussichtlichen Auswirkungen der
Herstellung einer öffentlichen Straße auf die
Schutzgüter des Abs. 1 sind von der
Straßenverwaltung in einem schriftlichen
Bericht darzulegen (Umweltbericht). Der
Bericht ist der Oö. Umweltanwaltschaft zur
Stellungnahme zu übermitteln; sie kann
innerhalb von sechs Wochen, gerechnet ab
dem Zeitpunkt des Einlangens bei ihr, eine
Stellungnahme abgeben. Die Erstellung eines
Umweltberichts ist nicht erforderlich, wenn es
sich um die Herstellung einer öffentlichen
Straße im Bauland (§ 21 Oö.
Raumordnungsgesetz 1994) handelt.

6. Im § 13 Abs. 4 wird am Ende des ersten
Satzes der Punkt durch einen Strichpunkt
ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:

"der Umweltbericht hat insbesondere auch
Aussagen über Ausgleichsflächen gemäß
§ 11 Abs. 1a zu enthalten."
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(5) Die Landesregierung kann in
Durchführung der Grundsätze der Abs. 1 bis 3
durch Verordnung Regelungen über die
Herstellung und die Erhaltung bestimmter
Straßengattungen, insbesondere solche
bautechnischer Art, erlassen und auch
ÖNORMEN für verbindlich erklären. Die
Bestimmungen des VI. Hauptstücks
(Umsetzung der Richtlinie des Rates vom 21.
Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten über Bauprodukte,
89/106/EWG, ABl.Nr. L 40 vom 11.2.1989,
in der Fassung der Richtlinie 93/68/EWG des
Rates vom 22. Juli 1993, ABl.Nr. L 220 vom
30.8.1993) des Oö. Bautechnikgesetzes gelten
auch für Straßenbauprodukte.

  (6) Ist mit der Umreihung einer öffentlichen
Straße in eine andere Straßengattung ihre
Übergabe an eine andere Straßenverwaltung
verbunden, hat die Übergabe kostenlos zu
erfolgen. Das Land hat die öffentliche Straße
in einem ihrer künftigen Benützung
entsprechenden guten Zustand, die Gemeinde
hat die öffentliche Straße in einem ihrer
bisherigen Benützung entsprechenden guten
Zustand zu übergeben.

  (7) Als öffentliche Straße aufgelassene
Grundstücke sind den Eigentümern der
angrenzenden Grundstücke zum Erwerb
anzubieten, sofern sie nicht für andere im
öffentlichen Interesse gelegene Vorhaben
benötigt werden. Die Grundstücke sind von
der Straßenverwaltung zu rekultivieren und
dabei hinsichtlich ihrer Kulturgattung in einen
den angrenzenden Grundstücken ähnlichen
Zustand zu versetzen, sofern nicht von den
Erwerbern darauf verzichtet wird.

(Anm: LGBl.Nr. 82/1997)
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6. HAUPTSTÜCK
Straßenrechtliche Bewilligung

§ 31
Verfahren

  (1) Für den Bau einer öffentlichen Straße ist
eine Bewilligung der Behörde erforderlich.
Eine Bewilligung ist nicht erforderlich für den
Bau von Verkehrsflächen gemäß § 8 Abs. 2 Z.
3 sowie für Umbaumaßnahmen, durch die die
Anlageverhältnisse nur unwesentlich
verändert und die Schutzgüter des § 13 Abs. 1
sowie fremde Rechte nur in einem
geringfügigen Ausmaß berührt werden, wie
z.B. für

  1. die Errichtung von Gehsteigen oder
Radfahrwegen an öffentlichen Straßen,
  2. die Errichtung von Busbuchten oder
  3. die Errichtung von Abbiegespuren.
Das Bestehen oder Nichtbestehen der
Bewilligungspflicht im Einzelfall ist auf
Antrag der Straßenverwaltung oder der Oö.
Umweltanwaltschaft von der Behörde
bescheidmäßig festzustellen.

  (2) Die Bewilligung ist von der
Straßenverwaltung bei der Behörde zu
beantragen. Dem Antrag sind die zur
Beurteilung des Straßenbauvorhabens
erforderlichen Pläne und Behelfe sowie ein
Verzeichnis der dem Verfahren gemäß Abs. 3
beizuziehenden Parteien anzuschließen.

  (3) Parteien sind:
  1. der Antragsteller,
  2. die Eigentümer der betroffenen
Grundstücke sowie jene Personen, denen an
einem solchen Grundstück ein dingliches
Recht zum Gebrauch oder zur Nutzung
zusteht,
  3. die Anrainer,

  4. Grundeigentümer, die im Sinne des § 20
(Anschlüsse an Verkehrsflächen) vom

7. § 31 Abs. 1 erster Satz lautet:

"Für den Bau einer öffentlichen Straße
einschließlich allfälliger
Ausgleichsflächen gemäß § 11 Abs. 1a ist
eine Bewilligung der Behörde
erforderlich."

8. Im § 31 Abs. 1 zweiter Satz wird der
Passus ", wie z.B." durch den Passus ";
dies gilt jedenfalls" ersetzt.

9. Im § 31 Abs. 2 letzter Satz wird nach dem
Wort "Behelfe" der Passus ", insbesondere
auch im Hinblick auf Ausgleichsflächen
gemäß § 11 Abs. 1a," eingefügt.

10. Im § 31 Abs. 3 wird nach der Z. 3
folgende Z. 3a eingefügt:

"3a. die Grundeigentümer von
Ausgleichsflächen gemäß § 11 Abs.
1a sowie jene Personen, denen an
einem solchen Grundstück ein
dingliches Recht zum Gebrauch
oder zur Nutzung zusteht,"
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Straßenbauvorhaben betroffen sind,
  5. die Interessentengemeinschaft (§ 25 Abs.
1) und
  6. die Oö. Umweltanwaltschaft (§ 4 Oö.
Umweltschutzgesetz 1996).

(4) Vor der Erteilung der Bewilligung ist eine
mündliche Verhandlung durchzuführen, zu
der mindestens zwei Wochen vorher zu laden
ist. Die für die Beurteilung des
Straßenbauvorhabens erforderlichen Pläne
und Behelfe (mindestens ein Lageplan, in der
Regel im Maßstab 1 : 500 oder 1 : 1000) sind
ebenfalls mindestens zwei Wochen vor der
Verhandlung in der Gemeinde, in der das
Vorhaben ausgeführt werden soll, zur
öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen; auf
die Möglichkeit zur öffentlichen
Einsichtnahme ist jedenfalls durch Anschlag
an der Amtstafel hinzuweisen.

  (5) Die Durchführung einer mündlichen
Verhandlung kann entfallen, wenn der
Behörde die schriftliche Zustimmung der
Parteien zum Straßenbauvorhaben
gleichzeitig mit dem Antrag vorgelegt wird.

(Anm: LGBl.Nr. 111/1993, 82/1997)

§ 32
Bewilligung

  (1) Die Behörde hat über den Antrag gemäß
§ 31 Abs. 2 einen schriftlichen Bescheid zu
erlassen.

  (2) Die beantragte Bewilligung ist unter
Berücksichtigung des Umweltberichtes (§ 13
Abs. 4) zu erteilen, wenn die zu bauende
Straße, erforderlichenfalls unter
Vorschreibung von Bedingungen und
Auflagen für das Straßenbauvorhaben selbst
bzw. für die Ausführung des Bauvorhabens
den Grundsätzen des § 13 Abs. 1 und 2
entspricht und der Bewilligung auch sonst
keine Bestimmung dieses Landesgesetzes

11. Dem § 31 Abs. 3 wird folgender Satz 
angefügt:

"Die in Z. 2 und 3 genannten Parteien
verlieren ihre Parteistellung, wenn sie dem
Straßenbauvorhaben schriftlich
ausdrücklich zustimmen."
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entgegensteht; handelt es sich um einen
Neubau oder um eine Umlegung einer
öffentlichen Straße, so darf die Bewilligung
nur dann erteilt werden, wenn sie der gemäß §
11 erlassenen Verordnung nicht widerspricht.
(Anm: LGBl.Nr. 111/1993)

  (3) Die Bewilligung nach Abs. 2 erlischt für
jedes Straßenbauvorhaben mit Ablauf von
drei Jahren nach dem Eintritt der Rechtskraft
des Bewilligungsbescheides, wenn nicht
innerhalb dieser Frist mit der Bauausführung
begonnen wurde. Wird mit der
Bauausführung innerhalb der dreijährigen
Frist begonnen, so erlischt die Bewilligung,
wenn das Straßenbauvorhaben nicht innerhalb
von fünf Jahren nach Beginn der
Bauausführung fertiggestellt wurde. Die
fünfjährige Fertigstellungsfrist kann über
begründetes Ansuchen der Straßenverwaltung
auf weitere drei Jahre verlängert werden.

  (4) Nach Erteilung der Bewilligung hat die
Behörde andere oder zusätzliche Bedingungen
oder Auflagen vorzuschreiben, soweit dies zur
Verhinderung oder Beseitigung einer
Gefährdung des Lebens oder der körperlichen
Sicherheit von Menschen erforderlich ist.

  (5) Die von der Ausführung des
Bauvorhabens tatsächlich Betroffenen sind
durch die Straßenverwaltung über den Bau,
den Beginn und die voraussichtliche Dauer
der Bauarbeiten mindestens vier Wochen
vorher schriftlich zu verständigen. Die
Gemeinde hat der Straßenverwaltung auf
Verlangen Namen und Anschrift der vom
Bauvorhaben tatsächlich Betroffenen zur
Verfügung zu stellen.

12. Nach § 32 wird folgendes 6a. Hauptstück
eingefügt:

"6a. Hauptstück
Umgebungslärmschutz

§ 32a
Erhebung und Bekanntgabe der

Hauptverkehrsstraßen

Die Landesregierung hat unter Hinweis
auf die erstmalig im Juni 2005 an den



17

Bundesminister für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft erfolgte Bekanntgabe,
1. auf welchen Landes- und

Gemeindestraßen es zu einem
Verkehrsaufkommen von mehr als
drei Millionen Kraftfahrzeugen pro
Kalenderjahr kommt und

2. auf welchen Landes- und
Gemeindestraßen es zu einem
Verkehrsaufkommen von mehr als
sechs Millionen Kraftfahrzeugen pro
Kalenderjahr kommt,

dem Bundesminister für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft jährlich zum 15. Juni
einen für das vorangegangene
Kalenderjahr aktualisierten Bericht zu
übermitteln und laufend zugänglich zu
machen. Der Bericht hat jedenfalls eine
kartographische Darstellung der
Hauptverkehrsstraßen unter Angabe des
jährlichen Verkehrsaufkommens zu
umfassen.

§ 32b
Strategische Teil-Umgebungslärmkarten

(1) Die Landesregierung hat
1. bis spätestens 31. März 2007 für alle

Hauptverkehrsstraßen mit einem
Verkehrsaufkommen von mehr als
sechs Millionen Kraftfahrzeugen pro
Kalenderjahr und

2. bis spätestens 31. März 2012 für alle
Hauptverkehrsstraßen mit einem
Verkehrsaufkommen von mehr als
drei Millionen Kraftfahrzeugen pro
Kalenderjahr sowie für alle Landes-
und Gemeindestraßen im
Ballungsraum Linz

und danach jeweils alle fünf Jahre eine
strategische Teil-Umgebungslärmkarte
auszuarbeiten und mit den jeweils im
Zusammenhang stehenden
Mindestinformationen dem Bundes-
minister für Verkehr, Innovation und
Technologie zugänglich zu machen sowie
als Bericht in dem durch Verordnung
gemäß § 32f festgelegten Dateiformat zu
übermitteln.
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(2) Die Landesregierung hat zur
Erfüllung der Aufgaben gemäß Abs. 1 und
zur Sicherstellung der Ausarbeitung einer
gemeinsamen strategischen
Umgebungslärmkarte für
Straßenverkehrslärm eine
Zusammenarbeit mit dem Bundesminister
für Verkehr, Innovation und Technologie
anzustreben.

(3) Die strategischen Teil-
Umgebungslärmkarten und die jeweils im
Zusammenhang stehenden
Mindestinformationen haben bezüglich
Darstellung, Aufmachung, Datenformat
und Inhalt den durch Verordnung gemäß §
32f festgelegten Anforderungen zu
entsprechen.

(4) Im Rahmen der Ausarbeitung der
Teil-Umgebungslärmkarten sind die
betroffenen Gemeinden auf Verlangen der
Landesregierung verpflichtet, die dafür
erforderlichen Daten zu erheben und der
Landesregierung zu übermitteln.

§ 32c
Strategische Teil-Aktionspläne

(1) Die Landesregierung hat
1. bis spätestens 31. März 2008 für alle

Hauptverkehrsstraßen mit einem
Verkehrsaufkommen von mehr als
sechs Millionen Kraftfahrzeugen pro
Kalenderjahr und

2. bis spätestens 31. März 2013 für alle
Hauptverkehrsstraßen mit einem
Verkehrsaufkommen von mehr als
drei Millionen Kraftfahrzeugen pro
Kalenderjahr sowie für alle Landes-
und Gemeindestraßen im
Ballungsraum Linz

und danach jeweils alle fünf Jahre einen
strategische Teil-Aktionsplan
auszuarbeiten und mit den jeweils im
Zusammenhang stehenden
Mindestinformationen dem
Bundesminister für Verkehr, Innovation
und Technologie zugänglich zu machen
sowie als Bericht in dem durch
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Verordnung gemäß § 32f festgelegten
Dateiformat zu übermitteln.

(2) Die Landesregierung hat zur
Erfüllung der Aufgaben gemäß Abs. 1 und
zur Sicherstellung der Ausarbeitung von
aufeinander abgestimmten Aktionsplänen
und Teil-Aktionsplänen eine
Zusammenarbeit mit dem Bundesminister
für Verkehr, Innovation und Technologie
anzustreben und insbesondere die
erforderlichen Informationen auszutau-
schen.

(3) Die Teil-Aktionspläne haben den
durch Verordnung gemäß § 32f
festgelegten Mindestanforderungen zu
entsprechen und sind anhand aktueller
Erfordernisse, die sich aus dem
Lärmschutz, der Lärmminderung oder der
Lärmverhütung ergeben, mindestens alle
fünf Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer
Ausarbeitung zu überprüfen und
erforderlichenfalls zu überarbeiten.

(4) In den Teil-Aktionsplänen sind
geeignete Maßnahmen vorzusehen, wenn
sich auf Grund der Schwellenwerte,
insbesondere unter Heranziehung der
Belästigungswirkung und einer Dosis-
Wirkung-Relation ergibt, dass der
Umgebungslärm in bestimmten erhobenen
Situationen schädliche Auswirkungen auf
die menschliche Gesundheit haben kann,
eine unzumutbare Belästigung darstellen
kann oder die Einhaltung geltender
Grenzwerte nicht gewährleistet scheint.

(5) Durch Abs. 1 bis 4 werden keine
subjektiv-öffentlichen Rechte begründet.

§ 32d
Umweltprüfung für strategische Teil-

Aktionspläne

Hinsichtlich der Umweltprüfung von
strategischen Teil-Aktionsplänen gemäß
der Richtlinie 2001/42/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne
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und Programme, ABl. Nr. L 197 vom 21.
Juli 2001, findet § 38d Oö.
Umweltschutzgesetz 1996 sinngemäß
Anwendung.

§ 32e
Information der Öffentlichkeit

(1) Die Entwürfe von Teil-
Aktionsplänen und die zugehörigen
strategischen Teil-Umgebungslärmkarten
sind von der Landesregierung öffentlich
aufzulegen und über elektronische Medien
allgemein zugänglich zu machen. Die
öffentliche Auflage ist in zwei ver-
breiteten Tageszeitungen sowie in
elektronischer Form bekannt zu machen.
Der Öffentlichkeit ist die Möglichkeit
einzuräumen, innerhalb von sechs
Wochen nach öffentlicher Auflage
schriftlich Stellung zu nehmen. Die
Stellungnahmen sind zusammenfassend zu
würdigen. Zur Berücksichtigung dieser
Stellungnahmen ist eine Dokumentation
zu erstellen und der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen.

(2) Die Kundmachung hat den Ort, den
Zeitraum der Auflegung (Auflegungsfrist)
und die Amtsstunden, während deren in
die Unterlagen Einsicht genommen
werden kann, die Fundstelle in
elektronischen Medien sowie den Hinweis
zu enthalten, dass es jedermann freisteht,
gegenüber der Behörde innerhalb der
Auflegungsfrist Stellungnahmen
schriftlich abzugeben.

(3) Die Behörde hat die strategischen
Teil-Umgebungslärmkarten und Teil-
Aktionspläne gesammelt für die
Einsichtnahme der Öffentlichkeit
bereitzuhalten sowie die Verteilung über
elektronische Medien zu ermöglichen.
Diese Informationen sind durch begleiten-
de zusammenfassende Darstellungen der
wichtigsten Punkte deutlich und
verständlich zu gestalten.

(4) Durch Abs. 1 bis 3 werden keine
subjektiv-öffentlichen Rechte begründet.
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7. HAUPTSTÜCK
Verpflichtungen und Zwangsrechte

§ 35
Enteignung

  (1) Für den Bau einer öffentlichen Straße
kann das Eigentum an Grundstücken oder die
dauernde oder zeitweilige Einräumung,
Einschränkung oder Aufhebung von

§ 32f
Verordnungsermächtigung-

Umgebungslärm

Die Landesregierung wird ermächtigt,
unter Bedachtnahme auf die Ziele dieses
Hauptstücks und die umzusetzenden
Regelungen der Europäischen
Gemeinschaft sowie auf die Erfahrungen
und Erkenntnisse im Bereich des
Lärmschutzes, der Lärmminderung und
der Lärmverhütung durch Verordnung
nähere Regelungen festzulegen über
1. die Lärmindizes,
2. die Bewertungsmethoden für

Lärmindizes,
3. die Schwellenwerte und Methoden

zur Bewertung der
gesundheitsschädlichen Aus-
wirkungen,

4. die Anforderungen für die
Ausarbeitung von strategischen
Teil-Umgebungslärmkarten und
Teil-Aktionsplänen sowie der
jeweils im Zusammenhang
stehenden Mindestinformationen,

5. die elektronischen Datenformate für
die Übermittlung der strategischen
Teil-Umgebungslärmkarten, Teil-
Aktionspläne und Berichte.

In einer solchen Verordnung kann auch
die Verbindlichkeit von technischen
Normen und Richtlinien, wie sie
insbesondere in den Anhängen der
Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 25. Juni
2002 über die Bewertung und
Bekämpfung von Umgebungslärm, ABl.
Nr. L 189 vom 18. Juli 2002, oder in
Europäischen Normen (EN-Normen)
enthalten sind, angeordnet werden."
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dinglichen und obligatorischen Rechten an
solchen im Wege der Enteignung in Anspruch
genommen werden. Auch die für die Anlage
von Ablagerungsplätzen, Zufahrten, Bauhöfen
und anderen Baulichkeiten, wie
Streumaterialsilos, sowie die zur
Aufrechterhaltung von Verkehrsbeziehungen
und zur Entnahme von Straßenbaumaterial
notwendigen Grundstücke können im Wege
der Enteignung erworben werden. Für den
Bau einer Straße, die einer Bewilligung nach
§ 32 bedarf, darf die Enteignung nur nach
Maßgabe dieser Bewilligung erfolgen. Auch
für die Übernahme von bestehenden
öffentlichen Straßen können das Eigentum
und die erforderlichen Dienstbarkeiten (§ 5
Abs. 1) durch Enteignung in Anspruch
genommen werden. (Anm: LGBl.Nr.
111/1993)

  (2) Bei der Inanspruchnahme des
Grundeigentums im Sinn des Abs. 1 auf der
Grundlage einer gemäß § 11 Abs. 2
erlassenen Widmungsverordnung bleibt für
den Enteignungsgegner der Einwand des
fehlenden öffentlichen Interesses zulässig.
(Anm: LGBl.Nr. 82/1997)

  (3) Abs. 1 gilt sinngemäß auch für die
Beseitigung von Bauten und Anlagen, die den
Vorschriften des § 18 Abs. 1 und 2
widersprechen und die gefahrlose
Benützbarkeit der Straße wesentlich
beeinträchtigen, jedoch im Zeitpunkt ihrer
Errichtung keinen straßenrechtlichen
Bestimmungen widersprochen haben. (Anm:
LGBl.Nr. 82/1997)

  (4) Zu Enteignender ist der Eigentümer des
Gegenstandes der Enteignung, weiters ein
anderer dinglich Berechtigter, wenn das
dingliche Recht mit einem nicht der
Enteignung unterworfenen Gegenstand
verbunden ist sowie der dinglich und
obligatorisch Berechtigte, sofern dieses Recht
für sich allein Gegenstand der Enteignung ist.

§ 36
Enteignungsverfahren

13. Im § 35 Abs. 1 zweiter Satz wird nach der
Wortfolge "Auch die für" der Passus
"Ausgleichsflächen," eingefügt.



23

  (1) Um die Enteignung ist unter Vorlage der
zur Beurteilung der Angelegenheit
erforderlichen Pläne und sonstigen Behelfe,
insbesondere eines Verzeichnisses der hievon
betroffenen Personen, der beanspruchten
dinglichen Rechte und des voraussichtlichen
Ausmaßes der beanspruchten Grundfläche
sowie der erforderlichen Grundbuchsauszüge,
die nicht älter als drei Monate sind, bei der
Behörde anzusuchen. Zudem hat die
antragstellende Straßenverwaltung glaubhaft
zu machen, daß sie in offensichtlich
geeigneter Weise, aber erfolglos, versucht hat,
eine entsprechende privatrechtliche
Vereinbarung über die Grundabtretung zu
erwirken.

  (2) Über die Notwendigkeit, den Gegenstand
und den Umfang der Enteignung sowie die
Kosten des Enteignungsverfahrens
entscheidet die Behörde unter sinngemäßer
Anwendung des
Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954, wobei
auch auf die Wirtschaftlichkeit der
Bauausführung Bedacht zu nehmen ist.

  (3) Wird ein Teil eines Grundstückes
enteignet und sind alle oder einzelne
verbleibende Grundstücksreste unter
Berücksichtigung der bisherigen Verwendung
nicht mehr zweckmäßig nutzbar, so sind über
Antrag des Eigentümers die nicht mehr
zweckmäßig nutzbaren Reste miteinzulösen.

  (4) Der Enteignungsbescheid hat zugleich
die Höhe der Entschädigung festzusetzen.
Diese ist auf Grund des Gutachtens
wenigstens eines beeideten Sachverständigen
in Anwendung der in den §§ 4 bis 8 des
Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954
aufgestellten Grundsätze zu ermitteln.

  (5) Die Höhe der festgesetzten
Entschädigung kann im Verwaltungsweg
nicht angefochten werden. Jede der Parteien
kann aber, wenn sie sich durch die
festgesetzte Entschädigung benachteiligt

14. Im § 36 wird im Abs. 2 und Abs. 4 das
Zitat "Eisenbahnenteignungsgesetzes
1954" jeweils durch das Zitat "Eisenbahn-
Enteignungsentschädigungsgesetzes" und
im Abs. 5 das Zitat "Eisenbahnenteig-
nungsgesetz 1954" durch das Zitat
"Eisenbahn-Enteignungsentschädigungs-
gesetz" sowie das Wort "Bezirksgericht"
durch das Wort "Landesgericht" ersetzt.
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erachtet, innerhalb von drei Monaten nach
Rechtskraft des Bescheides die Entscheidung
über die Höhe der Entschädigung bei jenem
Bezirksgericht begehren, in dessen Sprengel
sich der Gegenstand der Enteignung befindet.
Mit der Anrufung des Gerichtes tritt die
verwaltungsbehördliche Entscheidung über
die Höhe der Entschädigung außer Kraft. Der
Antrag auf gerichtliche Entscheidung kann
nur mit der Zustimmung des Antragsgegners
zurückgezogen werden. Bei Zurückziehung
des Antrages gilt mangels anderweitiger
Vereinbarung die ursprünglich behördlich
festgesetzte Entschädigung als vereinbart. Für
das gerichtliche Verfahren zur Ermittlung der
Entschädigung, für deren Feststellung im
Wege eines Übereinkommens sowie für die
Wahrnehmung der Ansprüche auf
Befriedigung aus der Entschädigung, die
dritten Personen auf Grund ihrer dinglichen
Rechte zustehen, ist das
Eisenbahnenteignungsgesetz 1954 sinngemäß
anzuwenden.

  (6) Der Vollzug des rechtskräftigen
Enteignungsbescheides kann nicht gehindert
werden, sobald die von der Behörde ermittelte
Entschädigung oder eine Sicherheit für die
erst nach Vollzug der Enteignung zu leistende
Entschädigung an den Enteigneten ausbezahlt
oder gerichtlich erlegt ist.

(Anm: LGBl.Nr. 82/1997)

§ 38
Rückübereignung

  (1) Wird der Gegenstand der Enteignung
ganz oder zum Teil nicht für den
Enteignungszweck verwendet, so kann der
Enteignete die bescheidmäßige
Rückübereignung des Gegenstandes der
Enteignung bzw. dessen Teiles nach Ablauf
von drei Jahren ab Rechtskraft des
Enteignungsbescheides bei der Behörde
beantragen. Diese hat über diesen Antrag
unter sinngemäßer Anwendung der im
Enteignungsverfahren anzuwendenden
Bestimmungen zu entscheiden.
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  (2) Der Anspruch auf Rückübereignung ist
vererblich und veräußerlich; er erlischt, wenn
er nicht binnen eines Jahres ab nachweislicher
Aufforderung durch die Straßenverwaltung
bei der Behörde geltend gemacht wird,
spätestens jedoch zehn Jahre nach Rechtskraft
des Enteignungsbescheides.

  (3) Macht die Straßenverwaltung glaubhaft,
daß sie an der bislang nicht entsprechenden
Verwendung des Gegenstandes der
Enteignung kein Verschulden trifft und die
entsprechende Verwendung unmittelbar
bevorsteht oder zumindest in absehbarer Zeit
erfolgen wird, so hat die Behörde der
Straßenverwaltung eine angemessene
Ausführungsfrist zu bestimmen und das
Rückübereignungsverfahren einstweilen
auszusetzen. Bei Einhaltung der gesetzten
Frist ist der Antrag auf Rückübereignung
abzuweisen.

  (4) Die dinglich oder obligatorisch
Berechtigten am Gegenstand der Enteignung,
deren Rechte durch die Enteignung erloschen
sind, sind von der Einleitung des Verfahrens
zu verständigen; soweit sie der Behörde nicht
bekannt sind, hat die Verständigung durch
öffentliche Bekanntmachung (§ 25
Zustellgesetz) zu erfolgen. Beantragen sie
innerhalb von drei Monaten die
Wiederherstellung ihrer Rechte, sind ihnen
diese in sinngemäßer Anwendung der Abs. 2,
3, 6 und 7, auch hinsichtlich des Rückersatzes
der empfangenen Entschädigung, im
Rückübereignungsbescheid zuzuerkennen.

  (5) Bis zum Erlöschen des
Rückübereignungsanspruches ist die
Veräußerung des Gegenstandes der
Enteignung durch die Straßenverwaltung
unzulässig, es sei denn, der Berechtigte hätte
auf seinen Rückübereignungsanspruch
schriftlich verzichtet. Eine entgegen dieser
Bestimmung vorgenommene Veräußerung ist
rechtsunwirksam. Für Schäden, die dem
gutgläubigen Erwerber durch eine solche
Veräußerung entstehen, hat die
Straßenverwaltung volle Genugtuung zu
leisten (§ 1323 ABGB).
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  (6) Der Rückübereignungsbescheid hat auch
eine Bestimmung über den Rückersatz der
empfangenen Entschädigung zu enthalten. Bei
der Bestimmung der Höhe dieses
Rückersatzes sind wertvermindernde und
werterhöhende Maßnahmen am Gegenstand
der Enteignung zu berücksichtigen; der zu
leistende Betrag darf die dem Enteigneten
geleistete Entschädigungssumme jedoch nicht
übersteigen. Auch jene Werterhöhungen, die
sich aus dem Wegfall von Rechten ehemaliger
Nebenberechtigter (§ 5 des
Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954) ergeben,
sind bei der Ermittlung des Rückersatzes zu
berücksichtigen. Dasselbe gilt für sonstige
Entschädigungsbeträge, die zum Ausgleich
von Nachteilen, die durch die
Rückübereignung wegfallen, geleistet
wurden. Auf die in der Zwischenzeit
gezogenen Nutzungen ist keine Rücksicht zu
nehmen; ebensowenig sind für die geleisteten
Entschädigungen Zinsen zu berechnen. Bei
unbilligen Härten ist für die Leistung des
Rückersatzes unter Bedachtnahme auf die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des
Enteigneten Ratenzahlung zu bewilligen.
(Anm: LGBl.Nr. 82/1997)

  (7) Mit Rechtskraft des
Rückübereignungsbescheides und
vollständiger Leistung oder Sicherstellung des
Rückersatzes sind die früheren Rechte des
Enteigneten wiederhergestellt und etwaige,
seit der Enteignung begründete dingliche und
obligatorische Rechte am Gegenstand der
Enteignung erloschen. Für die Festsetzung des
Rückersatzes ist § 36 Abs. 5 und 6 sinngemäß
anzuwenden. Die Herstellung des
ordnungsgemäßen Grundbuchstandes ist von
der Behörde zu veranlassen.

  (8) Erfolgte für den Bau einer öffentlichen
Straße die Übertragung des Eigentums an
Grundstücken oder die dauernde oder
zeitweilige Einräumung, Einschränkung oder
Aufhebung von dinglichen oder
obligatorischen Rechten an solchen auf Grund
eines Rechtsgeschäftes, so hat der Verkäufer
bzw. der Eigentümer bzw. der sonst dinglich
oder obligatorisch Berechtigte dann Anspruch
auf Wiederkauf bzw. Wiederherstellung der

15. Im § 38 Abs. 6 wird der
Klammerausdruck
"(Eisenbahnenteignungsgesetz 1954)"
durch den Klammerausdruck "(Eisenbahn-
Enteignungsentschädigungsgesetz)"
ersetzt.
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früheren dinglichen bzw. obligatorischen
Rechte, wenn das betreffende Grundstück
nicht binnen dreier Jahren nach Abschluß des
Rechtsgeschäftes für Zwecke des Baus einer
öffentlichen Straße verwendet worden ist.

  (9) Der Anspruch nach Abs. 8 ist vererblich
und veräußerlich; er erlischt sechs Jahre nach
Abschluß des Rechtsgeschäftes, das der
Übertragung des Eigentums, der dauernden
oder zeitweiligen Einräumung, Einschränkung
oder Aufhebung von dinglichen oder
obligatorischen Rechten zu Grunde lag. Wird
vertraglich nicht anderes vereinbart, gilt für
die Höhe der Gegenleistung für den
Wiederverkauf und die Wiederherstellung der
früheren dinglichen und obligatorischen
Rechte Abs. 6 sinngemäß.

9. HAUPTSTÜCK
Übergangsbestimmungen und Verweisungen

§ 41
Verweisungen

  (1) Soweit in diesem Landesgesetz auf
Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in
folgender Fassung anzuwenden:
- Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl.Nr.
159, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl.Nr. 201/1996;
- Eisenbahnenteignungsgesetz 1954,
BGBl.Nr. 71, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl.Nr. 297/1995;
- Bundesstraßengesetz 1971, BGBl.Nr. 286,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 50/2002.
 - Bundesstraßen-Übertragungsgesetz und
Bundesgesetz über die Auflassung und
Übertragung von Bundesstraßen, BGBl. I Nr.
50/2002.
(Anm: LGBl.Nr. 44/2002)

  (2) Soweit in diesem Landesgesetz auf
Bestimmungen anderer Landesgesetze
verwiesen wird und nicht ausdrücklich eine
bestimmte Fassung genannt ist, sind diese in

16. § 41 Abs. 1 lautet:

"(1) Soweit in diesem Landesgesetz auf
Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese
in folgender Fassung anzuwenden:
- Straßenverkehrsordnung 1960,

BGBl. Nr. 159, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr.
19/2005;

- Eisenbahn-
Enteignungsentschädigungsgesetz,
BGBl. Nr. 71/1954, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr.
112/2003;

- Bundesstraßengesetz 1971, BGBl.
Nr. 286, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. I Nr.
154/2004;

- Bundesstraßen-Übertragungsgesetz
und Bundesgesetz über die
Auflassung und Übertragung von
Bundesstraßen, BGBl. I Nr.
50/2002.
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ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

(Anm: LGBl.Nr. 82/1997)

Artikel II

Dieses Landesgesetz tritt mit dem seiner
Kundmachung im Landesgesetzblatt für Ober-
österreich folgenden Monatsersten in Kraft.


